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2. Satzung zur Anderung der Satzung
liber die 6ffentliche Abwasserbeseitigung

(Abwassersatzung — AbwS)

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes fur Baden-Wurttemberg (WG), §§ 4 und
11 der Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und
42 des Kommunalabgabengesetzes fiir Baden-Wiuirttemberg (KAG) hat der Gemeinderat der
Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl am 02.12.2025 folgende Satzung zur Anderung der Satzung
Uber die offentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung — AbwS) vom 05.12.2023
beschlossen:

I. Abschnitt

§42 Abs. 1, 2, 3 und 4 der Satzung Uber die O&ffentliche Abwasserbeseitigung
(Abwassersatzung — AbwS) vom 05.12.2023 wird wie folgt neu gefasst:

§ 42

Hoéhe der Abwassergebiihren

(1) Die Schmutzwassergebiihr bei Einleitungen nach § 38 Abs. 1 und 2 betragt je m?
Schmutzwasser

3,80€

(2) Wird Schmutzwasser in offentliche Kanale eingeleitet, die nicht an ein Klarwerk
angeschlossen sind, betragt die Gebuhr je m® Schmutzwasser

1,27 €

(3) Die Gebuhr fir Schmutzwasser, das zu einer éffentlichen Abwasserbehandlungsanlage
gebracht wird (§ 38 Abs. 3), betragt je m® Schmutzwasser

2,53 €



(4) Die Niederschlagswassergebuhr (§ 38 Abs. 4) betragt je m? der nach § 41 Abs. 2 bis 4
gewichteten versiegelte Flache

0,44 €
Il. Abschnitt

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 1. Satzung zur Anderung der
Satzung Uber die offentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung — AbwS) vom
26.11.2024 auler Kraft.

Vogtsburg im Kaiserstuhl, den 03.12.2025 1)7 ‘ )

Birgermeister

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung fir
Baden-Wiurttemberg (GemQO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegeniiber der Stadt
Vogtsburg im Kaiserstuhl unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begriinden
soll, geltend gemacht worden ist. Ist eine Verletzung form- oder fristgerecht geltend gemacht
worden, so kann sich jedermann auch noch nach Ablauf der Jahresfrist auf die Verletzung

berufen.




		2025-12-10T07:52:32+0000
	Müller, Julia




